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Verbesserte Ausgangslage – drohende 
Mehrbelastungen

Die finanzpolitische Lage des Bundes-
haushalts hat sich in der Legislaturperiode 
2004–2007 gegenüber den Vorperioden ver-
bessert. Die Bundesschulden konnten 2006 
und 2007 um knapp 10 Mrd. Franken abge-
baut werden. Das Ausgabenwachstum nahm 
nicht mehr so stark zu wie zwischen 1990 
und 2003, lag aber immer noch leicht über 
der Teuerung. 

Diese ersten Erfolge sind insbesondere auf 
die 2001 vom Volk mit 85% Ja-Stimmen an-
genommene Schuldenbremse zurückzufüh-
ren. Die Schuldenbremse kam erstmals beim 
Budget 2003 zum Tragen. In diesem Rahmen 
sah sich der Bundesrat gezwungen, mit den 
beiden Entlastungsprogrammen (EP03 und 
EP04) den Bundeshaushalt zu entlasten, um 
mit den rechtlichen Vorgaben in Einklang zu 
bleiben. 

Die finanzpolitischen Fehlentwicklungen 
der Neunzigerjahre sind damit allerdings 
noch nicht korrigiert: Die Verschuldungs-
quote von Bund, Kantonen und Gemeinden 
konnte zwar leicht gesenkt werden, liegt mit 
56,8% (2007) aber immer noch weit von der 

guten Ausgangslage von 1990 (31,1%) ent-
fernt.1 Im internationalen Vergleich hat die 
Schweiz zudem nicht nur bei der Verschul-
dung, sondern auch bei den Staats- und Fis-
kalquoten in den letzten 15 Jahren deutlich 
an Boden verloren. Unter den OECD-Län-
dern weist sie eine der höchsten Zuwächse an 
Steuereinnahmen und Staatsausgaben aus. 
Ursache des Verschuldungsproblems sind 
daher nicht fehlende Mittel, sondern primär 
überproportional wachsende Ausgaben.  
Zudem zeichnen die offiziellen Staats-, Ver-
schuldungs- und Fiskalquoten nur die Ver-
gangenheit nach. Kommende Haushalts-
belastungen – verursacht etwa durch die 
demografischen Herausforderungen – sind 
absehbar. Der Ausgabentrend im Sozialver-
sicherungs- und Gesundheitsbereich ist weit-
gehend ungebrochen. 

Die laufende Legislatur verspricht keine 
weiteren Verbesserungen. Der Bundesrat 
rechnet bei optimistischen Konjunkturprog-
nosen im neuen Legislaturfinanzplan 2009–
2011 zwar mit Haushaltsüberschüssen, dies 
allerdings insbesondere dank eingerechneter 
Sanierungsbeiträge aus dem Projekt Aufga-
benüberprüfung, ohne dass diesbezüglich je-
doch verbindliche Beschlüsse gefällt wären. 
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Die demografische Alterung ist eine Tatsache, die als gegeben betrachtet werden muss. Da sich die negative finanzielle 
Dynamik in einem recht kurzen Zeitraum entwickelt und Massnahmen eine gewisse Vorlaufzeit beanspruchen, erscheint 
eine Nachhaltigkeitsregel für die AHV besonders angezeigt. Bild: Keystone 
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Drohende und bereits eingeplante ausseror-
dentliche Mehrausgaben von rund  
1 Mrd. Franken führen zudem zu einem er-
neuten Ausgabenwachstum, das über der 
wirtschaftlichen Entwicklung und über der 
Teuerung liegt (vgl. Grafik 1). 

Weiterentwicklung der Schuldenbremse 
notwendig

Auch der Bundesrat ist sich bewusst, dass 
die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 
nicht gesichert ist. Das Finanzdepartement 
hat daher zwei Projekte in Aussicht gestellt:
– Erstens soll mit der Ergänzungsregel zur 

Schuldenbremse verhindert werden, dass 
ausserordentliche Ausgaben weiterhin an 
der Schuldenbremse vorbeifliessen.

– Zweitens soll mit einer systematischen 
Aufgabenüberprüfung die sich abzeich-
nende Mehrbelastung im Bundeshaushalt 
bekämpft werden. Zielhorizont der Auf-
gabenüberprüfung ist gemäss neustem 
Stand 2015 (für die AHV: 2020).

Flucht aus dem Budget …

Die Wirkung von Schuldenbremsen und 
anderen Fiskal- und Budgetregeln wird im 
internationalen Rahmen bereits seit einigen 
Jahren untersucht.2 Budgetbeschränkungen 
kennen beispielsweise die US-Bundesstaaten 

und verschiedene Schweizer Kantone.3 Die 
so genannten Tax and Expenditure Limita-
tions Laws (TEL) wurden vor allem Ende der 
Siebzigerjahre eingeführt. Eine empirische 
Studie zum Einfluss von TEL auf die Staats-
aktivität von Shadbegian (1996) für 1972  
bis 1987 zeigt, dass sich diese Budgetbe-
schränkungen auf das relative Wachstum der 
Ausgaben gemessen am Volkseinkommen 
auswirken. Die empirischen Untersuchungen 
für die Schweiz belegen, dass die von den 
Kantonen eingesetzten Budgetbeschränkun-
gen ebenfalls wirksam sind. Sie üben vor 
allem einen dämpfenden Effekt auf die Defi-
zite und Schulden aus. So hatten zwischen 
1980 und 1998 die Kantone mit entsprechen-
den Budgetregeln knapp 200 Franken pro 
Kopf und Jahr tiefere Defizite. Dies ist vor 
allem eine Folge tieferer Ausgaben, nicht aber 
höherer Einnahmen.4

Interessant ist auch die Analyse von Hagen 
(1991). Er zeigt anhand verschiedener Bei-
spiele und einer empirischen Analyse in den 
US-Bundesstaaten, dass Verschuldungs- und 
Budgetregeln eher die Wahl des Instruments 
zur Kreditaufnahme als die Höhe der Ver-
schuldung beeinflussen. Das heisst: Es findet 
eine Verschiebung der Ausgaben von jenen 
Budgetpositionen statt, die der Regel unter-
stehen, zu jenen, die nicht der Regel unter-
stehen. Die sogenannte «Flucht aus dem 
Budget» erfolgt beispielsweise über Spezialfi-
nanzierungen, die gewisse staatliche Projekte 
übernehmen und selbst Kredite aufnehmen 
können. 

… auch für den Bundeshaushalt  
beobachtbar

Ähnliches kann man auch im Fall des 
Schweizer Bundeshaushalts beobachten. 
Zwar ist der Untersuchungszeitraum seit 
2003 zu kurz, um gesicherte Aussagen über 
die Wirksamkeit der Schuldenbremse ma-
chen zu können. Die beiden Haushaltsent-
lastungsprogramme und weitere Massnah-
men führten aber zu einer deutlichen 
Haushaltsverbesserung; zudem ist die Schul-
denquote des Bundes seit ihrem Höchstwert 
im Jahr 2005 wieder deutlich rückläufig. Dies 
sind Hinweise darauf, dass die Schulden-
bremse tatsächlich einen Politikwechsel hin 
zu solideren Staatsfinanzen veranlasste. Eine 
Schwachstelle der Schuldenbremse besteht 
allerdings darin, dass Ausgaben ausseror-
dentlicher Natur sowie die Sozialversiche-
rungen von der Schuldenbremse ausgenom-
men sind. So verhindern entsprechende 
Ausgaben in der laufenden Legislatur eine 
weitere Rückführung der Schuldenquote. 
Mit gegenwärtigen und weiter zu erwarten-
den Ausgabenüberschüssen in den verschie-
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Drei Verschuldungsquellen

Die seit 1990 von knapp 40 auf gut 120 
Mrd. gewachsene Bundesschuld hat drei Quel-
len: die ordentlichen Ausgaben, die ausseror-
dentlichen Ausgaben und die Ausgaben der 
Sozialwerke. Die Schuldenbremse erfasst 
heute nur die ordentlichen Ausgaben. Damit 
sie ihre Wirkung tatsächlich umfassend ent-
falten kann, sollte sie weiterentwickelt und 
um zwei Instrumente ergänzt werden:
– eine Ergänzungsregel für ausserordent-

liche Ausgaben;
– eine Nachhaltigkeitsregel für die Sozial-

werke.

Wachstumsvorgabe Bundesrat
(+3,1% p.a.; 2008–2015) Tendenzszenario Bundesrat (+3,6% p.a.; 2008–2015)

Ausgaben nach Entlastungsprogramm 2004 (inkl. LFP) Teuerungsvorgabe Parlament (Motion Merz, Walker 2003)  
(2007: +1,3%, ab 2008: 1,5%)a
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a Basis: Motion Merz / Walker (Referenzpunkt = Voranschlag 2003 ). Quellen: Staatsrechnungen; Voranschlag 07/08;
 Legislaturfinanzplan 2007–2011; Aufgabenüberprüfung:
 EFD-Medienmitteilungen vom 26.04.2006, 29.1120.06,
 9.04.2008 / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Ausgabenentwicklung des schweizerischen Bundeshaushalts für unterschiedliche Szenarien

1 Vgl. OECD, Economic Outlook 83, Juni 2008.
2 Vgl. Poterba (1997) oder Bohn und Inman (1996).
3 Empirische Resultate zur Wirkung der EU-Konvergenz-

kriterien des Maastrichter Vertrags auf die öffentlichen 
Haushalte der EU-Mitgliedstaaten sind bei von Hagen 
und Strauch (2001) zu finden.

4 Vgl. Feld und Kirchgässner (2008) und Schaltegger 
(2002).
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denen Sozialwerken droht eine weitere  
Verschuldungszunahme ausserhalb der  
Schuldenbremse.

Anwendung der Schuldenbremse  
auch auf die Sozialversicherungen

Diese Schlupflöcher will der Bundesrat 
nun zum Teil stopfen, indem er dem Parla-
ment eine Ergänzung der Schuldenbremse 
vorschlägt. Ein regelgeleiteter Prozess, bei 
dem ausserordentliche Ausgaben über den 
ordentlichen Haushalt kompensiert werden 
müssen, soll einem weiteren Schuldenanstieg 
den Riegel vorschieben. So begrüssenswert 
dieser Vorschlag ist: Er vermag die wohl 
grösste finanzpolitische Herausforderung der 
Schweiz, nämlich die nachhaltige Finanzie-
rung der Sozialwerke, nicht zu lösen. Die  
demografische Alterung und die damit ver-
bundenen Mehrkosten belasten den öffentli-
chen Haushalt bereits heute und werden ihn 
langfristig noch stärker belasten. Bis jetzt 
wurden die Sozialwerke jedoch kaum in die 
Konsolidierungsanstrengungen der Finanz-
politik einbezogen. Die Ausgaben für die  
Soziale Wohlfahrt beanspruchen daher einen 
immer grösseren Anteil für sich und verdrän-
gen die übrigen Aufgabengebiete aus dem 
Finanz-haushalt (vgl. Grafik 2). Um diesen 
Verdrängungseffekt zu bremsen, müssen im 
Rahmen einer über die geplante Ergänzungs-
regel hinausgehenden Weiterentwicklung der 
heutigen Schuldenbremse auch für die So-
zialwerke Automatismen geschaffen werden, 
die sich an den finanziellen Realitäten orien-
tieren. 

Die Sozialwerke sind staatspolitisch be-
deutend und gleichzeitig komplex. Im Unter-
schied zum allgemeinen Budget ist es bei den 
Sozialversicherungen zudem schwierig, rasch 
wirkende Massnahmen umzusetzen, da ge-
setzliche Leistungsansprüche bestehen und 
zum Teil Verfassungsänderungen mit obliga-
torischen Volksabstimmungen nötig sind. 
Leistungskorrekturen erfordern auch aus  
sozialen Gründen Anpassungsfristen. Eine 

Lösung liegt in der Ausgestaltung einer Nach-
haltigkeitsregel für die Sozialwerke, welche 
die Finanzierung der Sozialwerke auch lang-
fristig auf eine solide Basis stellt.5

Wie muss eine gute Nachhaltigkeitsregel 
gestaltet werden?

Die finanzielle Ausgangslage in den ein-
zelnen Sozialversicherungen Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV), Invali-
denversicherung (IV), Arbeitslosenversiche-
rung (ALV) und Erwerbsersatzordnung (EO) 
sowie die Dynamik der Ausgaben und  
Einnahmen verlaufen unterschiedlich, so 
dass für jedes Sozialwerk die Ausgestaltung 
der Nachhaltigkeitsregel individuell konkre-
tisiert werden muss. Dennoch bleibt die im 
Finanzhaushaltgesetz zu verankernde Ziel-
setzung für alle Sozialwerke gleich: Die Aus-
gaben- und Einnahmeentwicklung soll lang-
fristig im Gleichgewicht gehalten und 
Schuldenbildung verhindert werden. Um den 
Anforderungen gerecht zu werden und den 
unterschiedlichen Komplexitäten der einzel-
nen Sozialversicherungen Rechnung zu tra-
gen, drängt sich ein zweistufiges Vorgehen 
auf: Der Grundsatz des Gleichgewichts ist im 
Finanzhaushaltgesetz zu verankern. Gleich-
zeitig ist ein zeitlich verbindlicher Hand-
lungsauftrag zu stipulieren: Innerhalb einer 
bestimmten Frist hat die Umsetzung pro So-
zialversicherung im Rahmen einer  
Revision des jeweiligen Spezialgesetzes zu  
erfolgen. 

Dieses sorgfältige etappierte Vorgehen  
ermöglicht auch die Abstimmung der spezi-
algesetzlichen Umsetzung mit bereits laufen-
den resp. demnächst bevorstehenden Revisi-
onen. 

Die Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsre-
gel muss dabei flexibel genug sein, um auf 
spezielle Umstände Rücksicht nehmen zu 
können (z.B. Konjunktur), und gleichzeitig 
müssen die Sanktionsmassnahmen eindeutig 
sein, damit die Regel umgesetzt wird und so-
mit auch effektiv ist. Die Nachhaltigkeitsregel 
umfasst (siehe Tabelle 1): 
– eine Grundregel («Was soll mit der Regel 

erreicht werden?»/Zielsetzung); 
– eine Steuerungsregel («Welche beobacht-

bare Grösse zeigt den Handlungsbedarf 
an?»);

– eine Sanktionsregel («Welche Massnah-
men werden eingeleitet, wenn Grundre-
geln verletzt werden?»). 

Während die Grundregel – wie erwähnt – 
im Finanzhaushaltgesetz zu verankern ist, er-
folgt die Umsetzung (Steuerungsregel und 
Sanktionsregel) individuell pro Sozialversi-
cherung im jeweiligen Spezialgesetz. 
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Ergänzende Bestimmungen für  
Nachhaltigkeitsregel (zweistufig, 
etappiert)

Art. 19
Abs. 1: Bundesversammlung und Bundes-

rat halten die Ausgaben und Einnahmen der 
Sozialwerke des Bundes auf Dauer im Gleich-
gewicht.

Abs. 2: Werden die im AHVG, IVG, EOG und 
AVIG festgesetzten finanziellen Steuerungs-
grössen erreicht, so muss der Bundesrat  
innert einem Jahr eine Gesetzesrevision zur 
Sicherung des finanziellen Gleichgewichts 
vorlegen. Er muss zudem die Sofortmassnah-
men gemäss den spezialgesetzlichen Bestim-
mungen treffen, welche bis zum Inkrafttreten 
der Gesetzesrevision gelten. Die zu definie-
renden Sofortmassnahmen stellen sicher, 
dass die bereits für die jeweilige Sozialversi-
cherung zustehenden Finanzmittel ausgaben-
seitig nicht überschritten werden.

Übergangsbestimmung: Der Bundesrat  
beantragt der Bundesversammlung bis spä-
testens zum 31. Dezember 2011 je für AHV, IV, 
ALV, EO die Regeln, welche das langfristige  
finanzielle Gleichgewicht der genannten  
Sozialwerke gewährleisten. Diese Regeln  
bezeichnen
a) die finanziellen Steuergrössen, bei deren 

Erreichung der Bundesrat innert einem 
Jahr eine Gesetzesrevision zur Wiederher-
stellung und Sicherung des finanziellen 
Gleichgewichts vorlegen muss, und

b) die Massnahmen gemäss Art. 19 Abs. 2 
FHG, welche der Bundesrat sofort bis zum 
Inkrafttreten der eingeleiteten Gesetzes-
revision treffen muss.

Soziale Wohlfahrt Übrige Aufgabenbereiche

1980a 1990 2004 2030b

39% 61% 45% 55% 52% 48% 66% 34%

a Eigene Schätzung. Quelle: EFV (2004); BSV (2006); Kaiser, Schaltegger, Lengwiler / Die Volkswirtschaft
b Eigene Schätzung gemäss Trend 1990-2004.

Grafik 2

Konsolidierte Ausgaben von Bund, Kantonen, Gemeinden und Sozialversicherungen

5 Vgl. Economiesuisse (2008).
6 Botschaft zur Änderung des Arbeitslosenversicherungs-

gesetzes, 3. September 2008.
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Konkretisierung für die einzelnen  
Sozialwerke

Arbeitslosenversicherung (ALV)
Das heutige Arbeitslosenversicherungsge-

setz kennt bereits eine Nachhaltigkeitsregel, 
die verhindert, dass sich die Schulden des 
ALV-Fonds beliebig anhäufen. Als Grundre-
gel gilt, dass die Rechnung der ALV über 
einen Konjunkturzyklus ausgeglichen sein 
muss. Die Steuerungsregel orientiert sich am 
Schuldenstand in Abhängigkeit der erfass-
ten Lohnsumme. Die Sanktionsregel sieht vor, 
dass der Bundesrat bei Erreichen der festge-
legten Limite innerhalb eines Jahres eine Ge-
setzesrevision vorlegen muss. Dabei darf er 
vorgängig die Beitragssätze um höchstens 0,5 
Lohnprozente und den beitragspflichtigen 
Lohn auf maximal das Zweieinhalbfache des 
versicherten Verdienstes erhöhen. Damit soll 
die Verschuldung in Grenzen gehalten wer-
den, bis die Gesetzesrevision in Kraft tritt.

Diese Regel ist ein geeigneter Ansatz, der 
vermutlich bisher ein unkontrolliertes An-
steigen der Schulden verhindern konnte. Die 
Regel müsste aber noch weiterentwickelt 
werden: So vermag sie insbesondere ein 
überdurchschnittliches Ausgabenwachstum 
nicht zu verhindern, weil die Sanktionsregel 
nur einseitig Massnahmen auf der Einnah-
menseite vorsieht. Ausgabenseitige Massnah-
men müssen hingegen den gesamten politi-
schen Prozess durchlaufen, ehe sie eingeführt 
werden können. Auch die aktuelle Revisions-
vorlage6 sieht eine Sanierung des Sozialwerks 
zu 65% über die Einnahmenseite vor.

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der mittel- und langfristige Trend zeigt 
einen Prozess der doppelten demografischen 
Alterung, welcher einerseits durch die ab 
1972 sinkende Geburtenrate und anderer-
seits durch die steigende Lebenserwartung 
bedingt ist. Die Auswirkungen auf die AHV-
Finanzierung können relativ gut prognosti-
ziert werden. Gemäss den aktuellen Progno-
sen des Bundesamts für Sozialversicherungen 
(BSV) nehmen die jährlichen Defizite ab 
2015 von Jahr zu Jahr rasant zu. Innerhalb 
von nur zehn Jahren würde der Fondsbe-

stand von derzeit über 100% bis 2025 prak-
tisch aufgezehrt. 

Die Idee zur Ausgestaltung einer Fiskalre-
gel ist nicht neu. Bereits in der im Parlament 
hängigen Vorlage zur 11. AHV-Revision wird 
ein solcher Mechanismus ansatzweise vorge-
schlagen. Interessant ist ausserdem das  
Modell in Schweden: Die Finanzierung der 
Altersvorsorge wird auf die künftige demo-
grafische Entwicklung abgestimmt, indem 
die Ausgaben (Renten) an die Entwicklung 
der Einnahmen gekoppelt sind. Diese beste-
henden Modelle könnten weiterentwickelt 
und optimiert werden. Insbesondere die ein-
seitige Sanktionsregel auf die Rentenhöhe 
könnte durch weitere Parameter ergänzt wer-
den. In Anlehnung an die ALV sollte als 
Grundregel eine ausgeglichene Rechnung 
über einen Konjunkturzyklus gelten. Als 
Steuerungsregel sind Eckwerte für Defizite in 
der Rechnung des Fonds und Limiten für 
den Fondstand bzw. eine Kombination da-
von denkbar. Als Sanktionsregel sind ausge-
wogene Massnahmen bei den Parametern 
Rentenalter (Erhöhung des Regelrenten-
alters), Renten (Anpassungsmodus der Ren-
ten) und allenfalls der Einnahmen (z.B. Er-
höhung der Beiträge Nichterwerbstätiger) 
denkbar.

Die demografischen Eckdaten sind  
gegeben. Da sich die negative finanzielle  
Dynamik in einem recht kurzen Zeitraum 
entwickelt und Massnahmen eine gewisse 
Vorlaufzeit beanspruchen, erscheint eine 
Nachhaltigkeitsregel für die AHV besonders 
angezeigt. 

Weitere Sozialwerke: IV, EO

Die aktuellen Prognosen gehen bei der IV 
von einem anhaltenden strukturellen Defizit, 
nicht aber von einer erneuten Öffnung der 
Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen 
aus. Damit der politische Wille zur nachhal-
tigen Sanierung der IV bestehen bleibt und 
der neu geäufnete IV-Fonds nicht in wenigen 
Jahren aufgezehrt werden kann, ist es sinn-
voll, im Rahmen der vorgesehenen 6. IV-Re-
vision ebenfalls eine Nachhaltigkeitsregel mit 
leistungsseitigen Sanktionsmassnahmen zu 
schaffen. 

In der EO wurden über Jahre hinweg 
Überschüsse ausgewiesen. Erst durch die 
Ausgabenerweiterung und insbesondere die 
Einführung der Mutterschaftsversicherung 
kommt es in der EO zu Defiziten. Im Rah-
men der bevorstehenden Vorlage zur Erhö-
hung der Lohnprozente (+0,2 ab 2011) muss 
ebenfalls die Frage einer Nachhaltigkeitsregel 
geprüft werden. 
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Grundregel Definiert das Ziel, z.B. eine ausgeglichene Rechnung über einen Konjunkturzyklus. 
 Die Grundregel muss einfach, verständlich, transparent und zudem nachvollziehbar 
 sein.

Steuerungsregel Definiert die Mindestanforderungen, die eingehalten werden müssen, z.B. bezüg- 
 lich Defizit, Fondsbestand, Verschuldungsniveau.

Sanktionsregel Definiert die Sanktionsmassnahmen, die eingeleitet werden, wenn die Steuerungs- 
 regel Handlungsbedarf anzeigt.

Tabelle 1

Kriterien einer Nachhaltigkeitsregel

 Quelle: Economiesuisse / Die Volkswirtschaft


